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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2021

(1) Bauliche Anlagen sind in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen so durchzubilden und zu gestalten, dass sie nach

Ausmaß, Form, Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, Werksto  und Farbe unter Berücksichtigung des

örtlichen Baucharakters nicht störend wirken. Insbesondere dürfen

1. Dächer nicht mit Schriftzeichen oder Figuren versehen werden, die nicht aus ö entlichen Zwecken erforderlich

sind; Ausnahmen (§ 46) davon sind nicht zulässig;

2. Werbeanlagen nicht so bescha en sein, dass sie mit amtlichen Hinweisen verwechselt werden können oder von

derartigen Hinweisen ablenken.

(2) Bauliche Anlagen sind mit der Umgebung derart in Einklang zu bringen, dass das gegebene oder beabsichtigte Orts-

, Straßen- und Landschaftsbild nicht gestört wird.

(3) Bauliche Maßnahmen, die eine erhebliche Änderung von Gestalt und Ansehen einer baulichen Anlage zur Folge

haben, sind so zu planen und auszuführen, dass die neuen Teile mit dem Bestand in Übereinstimmung gebracht und

bestehende Verunstaltungen beseitigt werden, soweit dies wirtschaftlich zumutbar ist.
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